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Die Kruxmit demPflichtteil
LESERFORUM Was steht wem zu? Juristen beantworten Fragen zu Erbfolge, Testament und Erbschein.

? Berliner Testament
und der Pflichtteil

Susanne P., Bad Dürrenberg:
Wir sind verheiratet und haben ein
Berliner Testament errichtet. Aus
erster Ehe habenwir jeweils Kinder,
mein Mann zwei, ich eines. Wie
verhält es sich mit dem Pflichtteil
der Kinder im Erbfall?
Das Berliner Testament bietet
sich bei Patchworkfamilien nicht
an. Kinder, die nicht miteinander
groß geworden sind, in eine Er-
bengemeinschaft zu packen,
funktioniert in der Praxis meist
nicht. Sie könnten nur mitein-
ander entscheiden und das ist
erfahrungsgemäß kaum hinzu-
bekommen. Ratsam ist, für die
testamentarische Gestaltung den
Rat eines Fachanwaltes oder No-
tars heranzuziehen und von dem
Berliner Testament Abstand zu
nehmen.

Renate D., Mansfeld:
Wir sind verheiratet, haben Kinder
und ein Berliner Testament errich-
tet. Darin setzen wir uns gegen-
seitig als Erben ein. Zugleich ist
vereinbart, dass der länger Leben-
de das Testament ändern kann.
Dürfen dann nur Familienangehö-
rige als Erben eingesetzt werden
oder auch andere? Unser Sohn soll
nach dem Tod des überlebenden
Ehepartners Alleinerbe sein.
Grundsätzlich gilt: Ein gemein-
sam errichtetes Testament ist
nach dem Tod des ersten Ehe-
gatten nicht mehr abänderbar.
Es sei denn, eine Klausel besagt,
dass der länger Lebende es än-
dern darf. Das ist bei Ihnen der
Fall. Damit kann der länger Über-
lebende als Erben einsetzen, wen
immer er will - Familienmitglie-
der oder andere. Da Sie beide
noch leben, können Sie Ihr Tes-
tament auch nach Ihren Wün-
schen neu gestalten. Ihrer Schil-
derung nach wollen Sie sich
wechselseitig als Erben einsetzen
und Ihren Sohn als Schlusserben.
Für den nicht wünschenswerten
Fall, dass er vor Ihnen verstirbt,
sollten Sie einen Ersatzerben
bestimmen, damit Ihr Hab und
Gut in die richtigen Hände fällt.

Karin S., Merseburg:
Wir haben einen Sohn. Außerdem
gibt es noch eine uneheliche Toch-
ter meines Mannes. Wir haben ein
Berliner Testament, aber darin
nicht geregelt, was nach dem Tod
des länger Überlebenden passieren
soll. Wenn mein Mann als zweites
stirbt: Können wir verhindern, dass
die uneheliche Tochter erbt?
Ja, dafür müssen Sie Ihr gemein-
sames Testament ändern. Und
zwar dahingehend, dass Sie sich
für den ersten Todesfall gegen-
seitig als Erbe einsetzen und bei
Tod des länger Überlebenden Ihr
gemeinsamer Sohn Schlusserbe
wird.Wenn IhrMann stirbt, steht
der unehelichenTochter lediglich
der Pflichtteil zu. Ändern Sie Ihr
Testament nicht und Ihr Mann
stirbt nach Ihnen, erben Ihr ge-
meinsamer Sohn sowie die un-
eheliche Tochter je zur Hälfte.
In Fällen wie dem Ihren, kann
es sich anbieten, Vor- und Nach-
erbschaft anzuordnen, da sich
ansonsten der Pflichtteil der un-
ehelichen Tochter vervierfachen
würde, wenn Ihr Mann nach Ih-
nen verstirbt.

Günter K., Halle:
Meine Frau und ich haben ein Ber-
liner Testament. Unser Sohn soll
der Schlusserbe sein. Für den Fall,
dass wir als Eheleute und der Sohn
gemeinsam verunglücken, könnte
der Halbbruder meiner Frau erben?
Das wollen wir ausschließen.
Für den Fall, dass Sie drei zeit-
gleich sterben, greift die gesetz-
liche Erbfolge. Das heißt, die
nächsten Verwandten kommen
ins Spiel, also der Halbbruder.
Wenn Sie das ausschließen wol-
len, müssen Sie einen Ersatzer-
ben in dem Testament benennen.
Damit können Sie alle Erban-

„Um eine
Berichtigung
imGrundbuch
vorzunehmen,
reicht eine
Vorsorge-
vollmacht
nicht aus.“

sprüche des Halbbruders aus-
schließen, da Geschwister nicht
pflichtteilsberechtigt sind.

Marlies M., Sangerhausen:
Wir haben ein Berliner Testament
gemacht, uns wechselseitig als Er-
ben und unseren Sohn als Schluss-
alleinerben eingesetzt. Er ist be-
reits verstorben. Er hat eine Toch-
ter. Welchen Anspruch hat unsere
Enkelin? Erbt sie unser Haus?
Im Todesfall hat Ihre Enkelin die
gleichen Rechte wie Ihr verstor-
bener Sohn. Die Enkelin wird
Alleinerbin nach dem zuletzt ver-
storbenen Ehegatten. Nach dem
zuerst verstorbenen Ehegatten
ist sie zunächst Pflichtteilsbe-
rechtigte. Der Pflichtteil beträgt
die Hälfte des Wertes des Erbes,
der bei gesetzlicher Erbfolge zu-
steht. Da Ihnen und IhremMann
das Haus gemeinsam gehört, be-
trägt der Pflichtteilsanspruch der
Enkelin in dem Fall ein Achtel
des Hauses. Der Erbe muss die-
sen Pflichtteil immer mit Geld-
zahlung erfüllen.

? Notwendigkeit
eines Erbscheins

Katrin H., Halle:
Der Verstorbene hat ein hand-
schriftliches Testament hinter-
lassen. Muss ich als Erbe einen
Erbschein vorlegen?
Liegt ein handschriftliches Tes-
tament vor, sind Sie verpflichtet,
es gemeinsam mit der Sterbeur-
kunde zum Nachlassgericht zu
bringen. Das Nachlassgericht er-
öffnet das Testament. Gehören
Haus und oder Grundbesitz zum
Erbe, muss ein Erbschein bean-
tragt werden.

Jana D., Halle:
Ist für die Berichtigung des Grund-
bucheintrags eine Vollmacht aus-
reichend oder benötigtman grund-
sätzlich einen Erbschein?
Um nach einem Todesfall eine
Berichtigung im Grundbuch vor-
zunehmen, reicht eine Vorsor-
gevollmacht nicht aus. Erforder-
lich ist dafür entweder ein Erb-

schein oder ein notariell beur-
kundetes Testament. Einen Erb-
schein können Sie beim Nach-
lassgericht beantragen oder auch
bei einem Notar. Eine Grund-
buch-Berichtigung ist innerhalb
eines Jahres nach Eintritt des
Erbfalls übrigens kostenfrei.

Daniela B., Naumburg:
Wir haben ein Berliner Testament
und Kinder. Brauchen wir den Erb-
schein, sozusagen als Vorsorge?
Solange Sie beide leben, ist das
Thema für Sie nicht relevant.
Einen „vorsorglichen“ Erbschein
gibt es nicht. Ein Berliner Tes-
tament wird zweimal eröffnet,
im Todesfall eines Ehegatten und
im Todesfall des länger überle-
benden Ehegatten. Erst wenn ein
Todesfall eingetreten ist, wird
ein Erbschein gebraucht. Er wird
vom Nachlassgericht ausgestellt.
Handelt es sich bei dem Nachlass
ausschließlich umBankguthaben,
wird meist kein Erbschein be-
nötigt. Da reicht die Testaments-
eröffnung. Sie wird von den Ban-
ken akzeptiert. Sowie zum Nach-
lass jedoch Grundbesitz gehört,
ist ein Erbschein vonnöten.

Franziska F., Merseburg:
Was kosten die Testamentseröff-
nung oder ein Erbschein?
Die Eröffnung eines Testaments
wird vom Nachlassgericht vor-
genommen. Sie kostet 100 Euro.

Den Erbschein gibt es ebenfalls
beimNachlassgericht. DieKosten
dafür richten sich nach demWert
des Nachlasses.

Nico G., Freyburg:
Unsere Erbengemeinschaft besteht
aus sieben Personen. Wie muss ein
Erbschein beantragt werden?
Für den Erbschein ist ein form-
bedürftiger Antrag nötig. Dieser
ist entweder zu Protokoll bei je-
dem Nachlassgericht zu geben
oder bei einem Notar zu beur-
kunden. Ein Erbe kann den An-
trag stellen.

? Pflichtteil mit und
ohne Testament

Hannes F., Burgenlandkreis:
Seit Jahren kümmere ich mich um
unsere Mutter. Sie hat meine drei
Schwestern, die sich überhaupt
nicht kümmern, per Testament le-
diglich auf den Pflichtteil gesetzt.
Können sie im Todesfall Auskunft
über die Nachlasshöhe verlangen?
Ja, Sie als Erbe haben eine Aus-
kunftspflicht. Dazu gehört auch,
im Todesfall pflichtteilsberech-
tigten Personen eine Aufstellung
über den Nachlass zu erstellen.
Nur so ist eine korrekte Berech-
nung des Pflichtteils möglich.

Karin B., Bernburg:
Ich bin seit 19 Jahren Witwe.
Mein Mann hatte in seinem
Testament seinen Sohn von der
Erbfolge ausgeschlossen. Das
Testament besitze ich. Zum Nach-
lassgericht habe ich es bisher nicht
gebracht. Bis heute hat sich der
Sohn nicht gemeldet. Wie lange
hat er das Recht, seinen Erbteil
zu verlangen?
Sie sind verpflichtet, das Testa-
ment zum Nachlassgericht zu
bringen, damit es eröffnet wer-
den kann. Das Nachlassgericht
stellt es dann auch dem Sohn zu.
Ab Kenntnis des Testaments und
dass er enterbt ist, hat er drei
Jahre Zeit, seinen Pflichtteil gel-
tend zu machen. Die Pflichtteil-
verjährungsfrist beträgt 30 Jahre,
wenn der Betreffende keine

Kenntnis von der eingetretenen
Pflichtteilsmöglichkeit hatte.

Anne L., Bitterfeld-Wolfen:
Mein Lebenspartner hat zwei Töch-
ter. Die eine ist verstorben. Erbt
deren Tochter, also die Enkelin?
Es gibt kein Testament.
Da kein Testament vorliegt, greift
die gesetzliche Erbfolge. Danach
erbt die noch lebende Tochter
zur Hälfte und das Enkelkind
erbt gleichberechtigt ebenfalls
zur Hälfte.

Jana W., Sangerhausen:
Unsere Mutter hat drei Töchter, ei-
nen Sohn und ist zum zweiten Mal
verheiratet. Unser Stiefvater ist
verstorben und hat unserer Mutter
als alleiniger Erbin sein Haus ver-
macht. Unser Bruder fordert jetzt
von unserer Mutter seinen Teil an
dem Haus. Die Mutter möchte ihn
aber am liebsten enterben.
Ihr Bruder hat keinerlei Ansprü-
che, da er mit dem Stiefvater
nicht verwandt ist. Ihre Mutter
kann ein Testament aufsetzen
und darin nur ihre drei Töchter
als Erben einsetzen. Der Sohn
wäre somit bei Tod der Mutter
kein Erbe, sondern kann nur den
Pflichtteil verlangen.

Margit K., Saalekreis:
Wir haben 2013 geheiratet. Nun
ist mein Mann verstorben. Leider
haben wir es nicht geschafft, mich
für unser Haus ins Grundbuch ein-
zutragen, sondern lediglich ein
Wohnrecht für mich. In dem früher
erstellten Testament meines Man-
nes steht sein Neffe als Alleinerbe
drin. Welche Ansprüche habe ich?
Es gilt trotz Ihrer Heirat das von
Ihrem Mann erstellte Testament.
Demnach erbt der Neffe alles,
und Ihnen steht der Pflichtteil
auf den gesamten Nachlass zu.
Diesen Anspruch müssen Sie ge-
genüber dem Neffen schriftlich
geltend machen. Bedenken Sie,
dass der Pflichtteil immer mit
Geldzahlung erfüllt werdenmuss.
Kornelia Noack und Dorothea Reinert
notierten Fragen und Antworten.

Zum Thema Erbrecht haben am Telefon Auskunft gegeben:

Alltagshilfe: In jeder Woche gibt
das Ratgeber-Team Lesern die Ge-
legenheit, Fachleuten zu einem
Thema Fragen zu stellen. Die inter-
essantesten Fragen werden mon-
tags an dieser Stelle veröffentlicht.

Zum Nachlesen gibt es die Leserfo-
ren auf der MZ-Internetseite. Dort
finden Sie auch die Themen für die
nächsten Telefonaktionen.
››www.mz-web.de/leserforum

Am Dienstag, 13. November,
geht es von 10 bis 12 Uhr um
dieWohnungsbauförderung.
Der Bau, der Kauf oder auch die
energetische Modernisierung
eines Hauses muss mit einer
optimalen Finanzierung abge-
sichert werden. Bauherren und
Eigentümer werden dabei vom
Staat mit zinsgünstigen Darle-
hen sowie Zuschüssen umfang-
reich gefördert. Auch die neue
Eigenheimförderung mit dem
Baukindergeld ist ab sofort
möglich. Fragen dazu beant-
worten Sebastian Knabe, För-
derberater bei der Investitions-
bank Sachsen-Anhalt, Dirk
Rudnick, Finanzierungsberater
bei der LBS Ostdeutsche Lan-
desbausparkasse AG in Bitter-
feld, und Katrin Stagge, Finan-
zierungsberaterin bei der Saa-
lesparkasse in Halle.
››Rufen Sie an: 0345/560 82 18,
-560 80 19 und -560 83 13

Am Donnerstag, 15. November,
geht es von 10 bis 12 Uhr um
Fragen zum Thema Scheidung.
Trennungsjahr, Unterhaltszah-
lungen, Versorgungsausgleich,
Rentenanwartschaften, Sorge-
recht - wie funktioniert das al-
les?Wie verhält es sichmit Voll-
machten und Krediten? Diese
und andere Fragen beantwor-
ten die Fachanwältinnen für Fa-
milienrecht Marie-Luise
Merschky aus Halle, Sandra
Baatz aus Naumburg und Olivia
Goldschmidt aus Magdeburg.
››Rufen Sie an: 0345/560 82 18,
-560 80 19 und -560 83 13

Die nächsten Themen

Vorsicht beim
Begriff „Berliner
Testament“

Vorsicht bei juristischen Fachbe-
griffen in Laientestamenten: Die-
se können manchmal etwas ande-
res aussagen, als von den Verfas-
sern beabsichtigt war. So bezeich-
net der Begriff „Berliner Testa-
ment“ zwar ein gemeinschaftli-
ches Testament zweier Ehepart-
ner. Diese können ein solches auf-
setzen, um sicherzugehen, dass
ihr jeweiliges Vermögen zunächst
an den noch lebenden Partner
übertragen wird und auch nach
dessen Tod einheitlich behandelt
wird. Doch daraus leitet sich nicht
ab, dass ein Partner nach dem Tod
des anderen alleine über dessen
Vermögen entscheiden darf.

In einem Streitfall vor dem
Oberlandesgericht Düsseldorf
hatte ein Ehepaar seinen letzten
Willen als „Berliner Testament“
überschrieben. Beide hielten fest,
dass ihr jeweiliger Nachlass zu-
nächst an den überlebenden Part-
ner gehen sollte. Doch für die Zeit
nach dessen Tod hatten sie unter-
schiedliche Pläne. Das Vermögen
der Ehefrau - ein Haus - sollte
nach ihrem Willen dann an ihre
Tochter aus vorheriger Ehe gehen.
Der Mann wiederum legte fest,
dass sein Vermögen nach demTod
seiner Frau an seine leiblichen
Kinder übertragen werden soll.

Als die Tochter der Frau starb,
sollte ihr Lebensgefährte das Ver-
mögen der Mutter erben, wenn
beide Ehepartner tot sind. Der
Ehemann wollte das verhindern
und berief sich unter anderem auf
den Begriff „Berliner Testament“.
Er wollte über das Vermögen sei-
ner Frau selbst entscheiden.

Das Oberlandesgericht unter-
sagte das, um dem Willen der
Mutter zu entsprechen. Weil das
Vermögen nach dem Tod beider
Ehepartner eben nicht einheitlich
behandelt werden sollte, handele
es sich nicht um ein „Berliner Tes-
tament“. Der Begriff sei laienhaft
verwendet worden.
››Oberlandesgericht Düsseldorf,
Aktenzeichen: 3 Wx 67/18

URTEIL

Laien formulieren oft
missverständlich.

Gibt es kein Testament, regelt das Bürgerliche Gesetzbuch in der gesetzlichen Erbfolge, wer Erbe ist und wie viel jedem zusteht. FOTOS: DPA/LUTZWÜRBACH (3)
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